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Satzung der Baden-Württembergischen Krankenhaus
gesellschaft e. V. in der Fassung vom 11.07.2013

Beschlüsse der Mitgliederversammlungen am 23.10.1979, 30.09.1987, 
22.06.1999, 24.06.2003, 05.07.2005, 22.07.2009 und 11.07.2013

§ 1 Aufgaben

(1) �1Die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft (BWKG) ist 
ein Zusammenschluss der Träger von Krankenhäusern, Pflege- und 
Eingliederungshilfeeinrichtungen sowie Vorsorge- und Rehabilitations-
einrichtungen. 2Sie ist Mitglied der Deutschen Krankenhausgesell-
schaft.

(2) Sie hat die Aufgabe:

	 a)	�Grundsätzliche Fragen des Gesundheitswesens zu bearbeiten, 
soweit sie die gemeinsamen Belange der Mitglieder berühren. 

	 b)	Gemeinsame Interessen der Mitglieder zu vertreten.
	 c)	�Die öffentlichen Stellen bei der Vorbereitung und Durchführung 

von Gesetzen und Verordnungen zu beraten.
	 d)	�Den Erfahrungsaustausch der Mitglieder zu pflegen, sie zu  

beraten und sie auf Wunsch zu vertreten.
 
(3) �1In diesem Rahmen nimmt der Verein die ihm durch Gesetz übertra-

genen Aufgaben wahr. 2Es handelt sich insbesondere um folgende 
Aufgabenbereiche:	

	 a)	�Abschluss von Verträgen nach SGB V, SGB XI und SGB XII sowie 
Wahrnehmung der ihm im Rahmen dieser Gesetze und Verträge 
übertragenen Aufgaben;

	 b)	�Umsetzung des leistungsbezogenen Vergütungssystems und 
anderer Aufgaben nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und 
Folgerecht.	
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(4) �Die BWKG kann sich zur Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben 
an Unternehmen oder Gesellschaften unterschiedlicher Rechtsform 
beteiligen oder diese gründen.

§ 2 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr

(1) �1Der Verein führt den Namen Baden-Württembergische Kranken
hausgesellschaft (BWKG) und hat seinen Sitz in Stuttgart. 2Die BWKG 
ist ein rechtsfähiger Verein, der in das Vereinsregister eingetragen ist.	
 

(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 3 Mitglieder, Rechte und Pflichten

(1) �Die Mitgliedschaft steht den Rechtsträgern von Krankenhäusern, 
Pflege- und Eingliederungshilfeeinrichtungen, Vorsorge- und Rehabi-
litationseinrichtungen, unbeschadet ihrer Rechtsnatur (Einzelmit-
gliedschaft) offen.

(2) �Die Mitgliedschaft wird durch schriftliche Beitrittserklärung und 
Bestätigung durch den Vorstand erworben.

(3) �1Die Mitglieder sind zur Zahlung von Mitgliedsbeiträgen nach nähe-
rer Maßgabe der von der Mitgliederversammlung beschlossenen 
Beitragsordnung verpflichtet. ²Sie haben das Recht, die von der 
BWKG zur Verfügung gestellten Informationen ausschließlich für die 
Mitgliedseinrichtung zu nutzen. 
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§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft

(1) 1Die Mitgliedschaft erlischt:

	 a)	�durch Austrittserklärung; sie ist schriftlich bis 1. Oktober  
abzugeben und wirkt auf Ende des Geschäftsjahres,

	 b)	�durch Ausschluss; hierüber entscheidet die Mitgliederversamm-
lung durch Mehrheitsbeschluss. ²Der Ausschluss ist möglich bei 
ernstlichen Verstößen gegen die Satzung, insbesondere 

		  1.	�bei unberechtigter Weitergabe von Informationen, die die 
BWKG ausschließlich für ihre Mitglieder bereithält und 

		  2.	bei Nichtzahlung des Mitgliedsbeitrages.

(2) �Ausscheidende Mitglieder haben keinen Anspruch auf das  
Vermögen der Gesellschaft.

§ 5 Organe

(1) �Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand, 
das Präsidium und der Hauptgeschäftsführer.

(2) �1Die gewählten Mitglieder des Vorstands und des Präsidiums führen 
ihre Ämter als Ehrenamt. ²Vergütungen und Aufwandsentschädigun-
gen für die Organe der BWKG sowie deren Stellvertreter sind mög-
lich. ³Für die Festlegung der Höhe der Vergütung und der Aufwands-
pauschalen der Organe und Stellvertreter bedarf es eines 
Beschlusses der Mitgliederversammlung. 4Dies gilt jedoch nicht für 
die Vergütung des Hauptgeschäftsführers. 5In seinem Fall bedarf es 
eines Beschlusses des Präsidiums.
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§ 6 Mitgliederversammlung

(1) �1Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins; sie 
wählt die in § 7 Abs. 2 a) aufgeführten Vorstandsmitglieder und 
deren Stellvertreter und wählt dabei aus deren Mitte den Vorstands-
vorsitzenden sowie einen 1., einen 2., einen 3. und einen 4. stellver-
tretenden Vorsitzenden. 2Sie hat insbesondere noch folgende Befug-
nisse:

	 a)	Festsetzung der Beitragsordnung, 
	 b)	Genehmigung des Wirtschaftsplanes, 
	 c) �	Festsetzung der Vergütung und Aufwandsentschädigung für den 

Vorstand und das Präsidium,
	 d)	Satzungsänderungen,
	 e)	�Entgegennahme der Geschäfts- und Rechnungsprüfungsberichte,
	 f)	� Entlastung des Vorstandes, des Präsidiums und des Hauptge-

schäftsführers,
	 g)	�Bestellung und Abberufung eines zugelassenen Wirtschafts

prüfers oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
	 h)	Ausschluss von Mitgliedern, 
	 i)	 Auflösung des Vereins.

(2) �1Die Mitgliederversammlung ist bis 1. August jeden zweiten Jahres 
einzuberufen. 2Außerordentliche Mitgliederversammlungen finden 
auf Beschluss des Vorstandes oder auf schriftlichen Antrag von 
einem Drittel der Mitglieder statt.

(3) �1Die Mitgliederversammlung ist unter Bekanntgabe der Tagesord-
nung mindestens drei Wochen vorher schriftlich einzuberufen. 
2Anträge der Mitglieder sind zehn Tage vor der Versammlung an den 
Vorstandsvorsitzenden einzureichen.

(4) �1Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden ein-
berufen und geleitet. 2Die Sitzungsniederschrift ist von ihm und dem 
Hauptgeschäftsführer als Schriftführer zu unterzeichnen.
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(5) �1Für die Berechnung der Stimmrechte der Mitglieder wird der Mit-
gliedsbeitrag im Verhältnis zum Beitrag je Krankenhausbett gemäß 
Beitragsordnung umgerechnet. ²Daraus ergibt sich die Anzahl der 
„stimmberechtigten Betten“. 3Für je angefangene 200 „stimmbe-
rechtigte Betten“ steht eine Stimme zu. 4Stimmrechtsübertragung 
ist bis zu 20 Stimmen möglich.

(6) �1Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Stim-
menmehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. 2Stimmengleich-
heit gilt als Ablehnung. 3Zu Satzungsänderungen sind zwei Drittel der 
Stimmen der anwesenden Mitglieder erforderlich. 4Eine Auflösung 
der Gesellschaft kann nur mit Zustimmung von drei Vierteln der Mit-
glieder beschlossen werden. 

(7) �1Der Vorstand kann in dringenden Angelegenheiten, die nicht bis zur 
nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung aufgeschoben wer-
den können, beschließen, dass anstelle der Abhaltung einer Mitglie-
derversammlung schriftlich abgestimmt wird. ²Im Falle einer solchen 
Anordnung hat der Vorstand die Mitglieder schriftlich zur Stimmab-
gabe durch Einreichung einer schriftlichen Erklärung bei dem Verein 
binnen achtzehn Tagen nach Aufgabe des Briefes zur Post aufzufor-
dern. ³In der Aufforderung ist der Gegenstand der Abstimmung zu 
bezeichnen und der gestellte Antrag zu begründen. 4Absatz 6 Satz 
1-3 gilt im Übrigen entsprechend, wobei jeweils auf die Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen abgestellt wird und Stimmenthaltungen 
als abgegebene Stimmen zählen. 5Das Ergebnis der Abstimmung ist 
allen Mitgliedern schriftlich mitzuteilen.
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§ 7 Vorstand

(1) Der Vorstand hat insbesondere folgende Befugnisse: 

	 a) Umsetzung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung,
	 b) Aufstellung seiner Geschäftsordnung,
	 c) Berichterstattung an die Mitgliederversammlung, 
	 d) Bestätigung der Aufnahme neuer Mitglieder,
	 e) Aufstellung des Wirtschaftsplanes,
	 f) �Bestellung und Abberufung des Hauptgeschäftsführers und seines 

Stellvertreters,
	 g) �Einsetzung von Ausschüssen zur Beratung und Vorbereitung von 

wichtigen Themen,
	 h) �Benennung und Bestellung von Mitgliedern für die Mitwirkung 

des Vereins in gesetzlich vorgesehenen Gremien.

(2) 1Der Vorstand besteht aus:

	 a) �15 Mitgliedern und einer gleichen Anzahl von Stellvertretern, die 
im Vertretungsfall stimmberechtigt sind (§ 6 Abs. 1), 

	 b) �weiteren Mitgliedern mit beratender Stimme, über deren Anzahl 
und Berufung der Vorstand mit 2/3 Mehrheit entscheidet und

	 c) �dem Hauptgeschäftsführer mit beratender Stimme. 

	� 2Der Vorstandsvorsitzende oder einer seiner vier stellvertretenden 
Vorsitzenden vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich; 
jeder ist allein vertretungsberechtigt. 3Im Übrigen nimmt für jedes 
verhinderte Vorstandsmitglied der für ihn gewählte Stellvertreter  
an den Sitzungen teil.

(3) �Die Wahlperiode der von der Mitgliederversammlung gewählten 
Vorstandsmitglieder (§ 6 Abs. 1 Satz 1) und der für diese Vorstands-
mitglieder gewählten Stellvertreter dauert bis zu der auf die Wahl 
folgenden Mitgliederversammlung im übernächsten Jahr; die Wie-
derwahl ist zulässig. 

(4) �1Der Vorstand wird vom Vorstandsvorsitzenden nach Bedarf einbe-
rufen. 2Wenn ein Drittel seiner Mitglieder es verlangt, hat der Vor-
standsvorsitzende eine Sitzung innerhalb von 14 Tagen anzuberau-
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men. 3Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 
seiner Mitglieder anwesend ist. 4Er fasst seine Beschlüsse mit einfa-
cher Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen. 5Stimmenthal-
tung und Stimmengleichheit gelten als Ablehnung.

(5) �1In dringenden Angelegenheiten, deren Erledigung nicht bis zu einer 
Beschlussfassung des Vorstandes aufgeschoben werden kann, kann 
auf Anordnung des Vorstandsvorsitzenden ein Vorstandsbeschluss 
auf schriftlichem Wege oder per E-Mail (Umlaufverfahren) herbeige-
führt werden. 2Absatz 4 Satz 4, 5 gilt entsprechend, wobei jeweils 
auf die Mehrheit der abgegebenen Stimmen abgestellt wird und 
Stimmenthaltungen als abgegebene Stimmen zählen. 3Falls auch ein 
Umlaufverfahren nicht abgewartet werden kann, entscheidet der 
Vorstandsvorsitzende. 4Die Gründe für die Eilentscheidung und die 
Art der Erledigung sind den Vorstandsmitgliedern unverzüglich mit-
zuteilen.	  

(6) �Die Niederschrift über die Sitzung des Vorstandes ist vom Vor-
standsvorsitzenden und vom Hauptgeschäftsführer als Schriftführer 
zu unterzeichnen.

§ 8 Präsidium

(1) �1Es wird ein Präsidium gebildet, dem als stimmberechtigte Mitglie-
der der Vorstandsvorsitzende sowie seine vier Stellvertreter ange-
hören. 2Der Hauptgeschäftsführer gehört dem Präsidium mit bera-
tender Stimme an.

(2) �1Das Präsidium hat den Vorstand bei wichtigen Angelegenheiten, in 
Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen. 2Es hat insbesondere fol-
gende Aufgaben:

	 a)	Vorbereitung wichtiger Grundsatzentscheidungen,	
	 b)	�Beschlussfassung über arbeits- und dienstvertragliche Angelegen-

heiten im Rahmen der vom Vorstand festgelegten Entscheidungs-
befugnis.	
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(3) �1Das Präsidium wird vom Vorstandsvorsitzenden nach Bedarf einbe-
rufen. 2Es ist binnen 14 Tagen einzuberufen, wenn die Hälfte seiner 
stimmberechtigten Mitglieder dies verlangt. 3Das Präsidium ist 
beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner stimmberechtig-
ten Mitglieder anwesend sind. 4Das Präsidium beschließt mit Mehr-
heit der Stimmen seiner stimmberechtigten Mitglieder. 5Stimment-
haltung und Stimmengleichheit gelten als Ablehnung.	

(4) �1In dringenden Angelegenheiten, deren Erledigung nicht bis zu einer 
Beschlussfassung des Präsidiums aufgeschoben werden kann, kann 
auf Anordnung des Vorstandsvorsitzenden ein Präsidiumsbeschluss 
auf schriftlichem Wege oder per E-Mail (Umlaufverfahren) herbeige-
führt werden. 2Absatz 3 Satz 4, 5 gilt entsprechend, wobei jeweils 
auf die Mehrheit der abgegebenen Stimmen abgestellt wird und 
Stimmenthaltungen als abgegebene Stimme zählen. 3Falls auch ein 
Umlaufverfahren nicht abgewartet werden kann, entscheidet der 
Vorstandsvorsitzende. 4Die Gründe für die Eilentscheidung und die 
Art der Erledigung sind dem Präsidium unverzüglich mitzuteilen.

§ 9 Vorstandsausschuss

(1) �1Der Vorstand bildet im Sinne von § 7 Abs. 1 g) einen Vorstandsaus-
schuss mit bis zu 15 Mitgliedern. 2Davon können bis zu acht Mitglie-
der des Vorstandes sein. 3Der Vorstand bestimmt einen Ausschuss-
vorsitzenden.

(2) �1Der Vorstandsausschuss hat den Vorstand in der Erfüllung seiner 
Aufgaben durch enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle zu 
unterstützen. ²Er berät den Vorstand insbesondere in Fragen des 
Krankenhauswesens und bei Themen, die mehrere Geschäftsberei-
che der BWKG betreffen.

(3) �Die Niederschriften über die Sitzungen des Vorstandsausschusses 
sind vom Ausschussvorsitzenden und vom Schriftführer zu unter-
zeichnen.
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§ 10 Prüfung der Jahresrechnung

(1) �1Die Mitgliederversammlung bestellt einen zugelassenen Wirt-
schaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. 2Diese 
haben die Rechnungsprüfung zu prüfen und der Mitgliederver-
sammlung über das Ergebnis zu berichten.

(2) �Für den Zeitraum der Beauftragung des zugelassenen Wirtschafts-
prüfers oder der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gilt § 7 Abs. 3 ent-
sprechend.

§ 11 Hauptgeschäftsführer, Geschäftsstelle

(1) �1Der Vorstand bestellt zu seiner Unterstützung und zur Erledigung 
der laufenden Geschäfte einen Hauptgeschäftsführer. 2Es wird eine 
Geschäftsstelle eingerichtet.

(2) �1Der Hauptgeschäftsführer hat die Geschäfte nach den Weisungen 
des Vorstandes zu führen, die Mitglieder zu beraten, ihre Interessen 
wahrzunehmen und sie in ihren Angelegenheiten zu vertreten. 2Er 
leitet die Geschäftsstelle und ist der unmittelbare Vorgesetzte der 
Mitarbeiter der Geschäftsstelle. 3Er nimmt an der Mitgliederver-
sammlung, den Sitzungen des Vorstandes, des Präsidiums und der 
Ausschüsse mit beratender Stimme teil. 4Als besonderer Vertreter 
im Sinne des § 30 BGB ist er im Rahmen des ihm zugewiesenen 
Geschäftsbereichs zur gerichtlichen und außergerichtlichen Vertre-
tung der BWKG befugt; er ist insoweit allein vertretungsberechtigt.
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§ 12 Unfallfürsorge

Angehörigen des Kommunalen Versorgungsverbandes in Baden- 
Württemberg im Sinne des § 6 des Gesetzes über den Kommunalen 
Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) in der jeweils  
gültigen Fassung, die für die BWKG tätig sind, wird Unfallfürsorge  
nach den beamtenrechtlichen Vorschriften zugesichert.

§ 13 Auflösung des Vereins

1Die Auflösung des Vereins kann nur durch die Mitgliederversammlung 
beschlossen werden. 2Bei Auflösung des Vereins oder bei Entziehung 
der Rechtsfähigkeit fällt das Vermögen des Vereins an eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte 
Körperschaft, die es ausschließlich und unmittelbar für die Förderung 
des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheits-
pflege zu verwenden hat.
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§ 1 Beitragspflicht

Die BWKG erhebt von jeder Mitgliedseinrichtung Beiträge nach den 
Regelungen dieser Beitragsordnung. Die Mitgliedschaft ist in der Sparte 
Krankenhaus/Rehabilitation und/oder in der Sparte Pflege möglich.  
Die Beitragspflicht besteht für alle in Baden-Württemberg befindlichen 
vollstationären, teilstationären und ambulanten Einrichtungen eines 
Trägers in der Sparte Krankenhaus/Rehabilitation. In der Sparte Pflege 
besteht die Beitragspflicht für alle Einrichtungen des Trägers, wobei die 
Teilbereiche Eingliederungshilfe (SGB XII bzw. SGB IX) und ambulante 
Pflegedienste ausgenommen werden können.

§ 2 �Mitgliedsbeiträge der Pflege- und Vorsorge-/ 
Rehabilitationseinrichtungen

Die Beitragsbemessung für Pflege- und Vorsorge-/Rehabilitationsein-
richtungen erfolgt – unter Beachtung des entsprechenden Höchst- und 
Mindestbeitrages – grundsätzlich betten-/platzbezogen gemäß der 
Anlage. Für ambulant betreute Wohngemeinschaften (im Sinne von § 4 
des Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetzes – WTPG) von Mitgliedern  
der Sparte Pflege wird kein Mindestbeitrag erhoben. Bei ambulanten 
Pflege-, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen wird je Einrich-
tung/Pflegedienst der jeweilige Mindestbeitrag gemäß der Anlage als 
Festbeitrag erhoben. Für ambulante Rehabilitationseinrichtungen von 
Mitgliedern der Sparte Krankenhaus/Rehabilitation wird der hälftige 
Mindestbeitrag Rehabilitation als Festbeitrag angesetzt.

Beitragsordnung der Baden-Württembergischen Kran-
kenhausgesellschaft e. V. in der Fassung vom 10.07.2019
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§ 3 Mitgliedsbeiträge der Krankenhäuser und Tages-/Nachtkliniken

(1) �Die Beitragsbemessung für Krankenhäuser und Tages-/Nachtkliniken 
erfolgt ab dem Jahr 2009 grundsätzlich erlösbezogen. Beitragspflichtige 
Erlöse sind die im Rahmen des Jahresabschlusses festgestellten Erlöse 
der Kontengruppen 40 (Erlöse aus Krankenhausleistungen), 41 (Erlöse 
aus Wahlleistungen) und 42 (Erlöse aus ambulanten Leistungen des 
Krankenhauses) gemäß Anlage 4 zur KHBV. Maßgeblich sind die Daten 
des vorvergangenen Jahres. Soweit ein Mitglied nicht der KHBV 
unterliegt, ist sie analog anzuwenden. Falls für eine Einrichtung die 
erforderlichen Daten nicht vorliegen, erfolgt eine wirklichkeitsnahe 
Schätzung durch die Geschäftsstelle. 

(2) �Die Beitragsermittlung erfolgt durch Multiplikation des Beitragsfu-
ßes mit den beitragspflichtigen Erlösen unter Beachtung des Sockel-, 
Mindest- und Höchstbeitrages Krankenhaus gemäß der Anlage. Der 
Beitragsfuß wird durch Gegenüberstellung des auf die Krankenhäuser 
und Tages-/Nachtkliniken entfallenden Finanzierungsvolumens des 
BWKG-Haushaltes mit der Summe der beitragspflichtigen Erlöse 
ermittelt. Der Beitragsfuß ist auf die 9. Nachkommastelle zu runden. 
Dabei sind in einem iterativen Prozess der Sockelbeitrag und der 
Höchstbeitrag zu berücksichtigen.

§ 4 Überprüfung des Beitragsfußes 

Der Beitragsfuß wird nach Vorliegen der erforderlichen Daten durch die 
BWKG-Geschäftsstelle festgesetzt. Die Richtigkeit dieser Festsetzung 
wird durch die Rechnungsprüfer festgestellt. 
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§ 5 Festlegung der Beiträge

Die auf Grundlage des jeweiligen Wirtschaftsplans durch die Mitglieder-
versammlung festgesetzten Beiträge sind in der Anlage aufgeführt. Die 
Anlage ist Bestandteil dieser Beitragsordnung.

§ 6 Datenmeldung

Alle Mitgliedseinrichtungen haben die für die Beitragsermittlung erfor-
derlichen Angaben jährlich nach Aufforderung an die BWKG-Geschäfts-
stelle zu melden. Für die Berechnung der Mitgliedsbeiträge sind  
grundsätzlich die genehmigten/vereinbarten Betten/Plätze am 01.01. 
eines jeden Kalenderjahres maßgeblich. 

In Bestandseinrichtungen der Eingliederungshilfe (SGB XII bzw. SGB IX) 
sind in den Jahren 2020 und 2021 die vereinbarten Plätze am 31.12.2019 
für die Beitragsermittlung maßgebend. 

§ 7 Inkrafttreten

Die Beitragsordnung tritt rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft.

1 Anlage
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Anlage zur Beitragsordnung der BWKG vom 10.07.2019

Art Gültig für Höhe 2019 Höhe 2020
Mitgliedsbeitrag 
Krankenhaus  
(je Bett) 

Krankenhäuser gem. § 3 
(nachrichtlich)1)

61,48 € 64,46 €2 

Beitragsfuß für 
erlösabhängige 
Beitragsermitt-
lung

Krankenhäuser und 
Tages-/Nachtkliniken 
gem. § 3

Höhe noch nicht 
bekannt3

Höhe noch nicht 
bekannt3

Sockelbeitrag für 
den erlösabhängi-
gen Mitgliedsbei-
trag 

Krankenhäuser und 
Tages-/Nachtkliniken 
gem. § 3

1.000,00 € 1.000,00 €

Mitgliedsbeitrag 
Pflege  
(je Bett/Platz)

Pflegeeinrichtungen  
gem. § 2: 
– �voll- und teilstationäre 

Pflegeeinrichtungen 
nach SGB XI 

– �Einrichtungen der Ein-
gliederungshilfe nach 
SGB XII bzw. SGB IX

– �ambulant betreute 
Wohngemeinschaften 
von Mitgliedern der 
Sparte Pflege

31,92 € 33,53 €

Mitgliedsbeitrag 
Rehabilitation  
(je Bett/Platz)

Vorsorge-/Rehabilita
tionseinrichtungen  
gem. § 2

25,98 € 26,67 €

Mindestbeitrag 
Krankenhaus4 

�Krankenhäuser gem. § 3 2.386,79 € 2.502,62 €5 

Mindestbeitrag 
Pflege

Pflegeeinrichtungen  
gem. § 2:
– �voll- und teilstationäre 

Pflegeeinrichtungen 
nach SGB XI 

– �Einrichtungen der Ein-
gliederungshilfe nach 
SGB XII bzw. SGB IX

– �ambulante Pflegedienste 
gem. § 2 (als Fest
beitrag)

2.052,64 € 2.202,31 €5
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Art Gültig für Höhe 2019 Höhe 2020
Mindestbeitrag 
Rehabilitation

Vorsorge-/Rehabilita
tionseinrichtungen  
gem. § 2:
– �vollstationäre Vorsorge- 

und Rehabilitations-
einrichtungen

– �ambulante Rehabilita
tionseinrichtungen6  
gem. § 2 (als Festbeitrag)

1.670,75 € 1.751,84 €5

Höchstbeitrag 
Krankenhaus4

Krankenhäuser gem. § 3 70.880,20 € 74.320,06 €5

Höchstbeitrag 
Pflege

Pflegeeinrichtungen  
gem. § 2:
– �voll- und teilstationäre 

Pflegeeinrichtungen 
nach SGB XI 

– �Einrichtungen der Ein-
gliederungshilfe nach 
SGB XII bzw. SGB IX

60.956,97 € 65.401,65 €5

Höchstbeitrag 
Rehabilitation

Vorsorge-/Rehabilita
tionseinrichtungen  
gem. § 2

49.616,14 €  52.024,04 €5

1 �Der bettenbezogene Mitgliedsbeitrag Krankenhaus dient der Aufteilung des Gesamtbeitrags-
aufkommens auf die Bereiche Krankenhaus, Rehabilitation und Pflege. Für die Berechnung des 
Mitgliedsbeitrags der einzelnen Krankenhäuser ist der Beitragsfuß maßgeblich.

2 �Hier handelt es sich um eine geschätzte Größe, da die Entscheidung zum DKG-Beitrag 2020 
noch aussteht. Der Mitgliedsbeitrag Krankenhaus (je Bett) ergibt sich aus der Summe des fest-
gesetzten BWKG-Anteils und des durch die Mitgliederversammlung der DKG noch festzulegen-
den DKG-Anteils. Davon ausgehend, dass der BWKG-Anteil bei 38,10 EUR und der voraussichtli-
che DKG-Beitrag bei 26,36 EUR liegt, ergibt sich die geschätzte Größe von 64,46 EUR, die jedoch 
noch an die tatsächliche Entwicklung des DKG-Beitrags anzupassen wäre.

3 ��Der Beitragsfuß wird gemäß § 4 der Beitragsordnung durch die BWKG-Geschäftsstelle festge-
setzt und vom Rechnungsprüfer bestätigt.

4 �Bei Krankenhäusern mit Mindest-/Höchstbeitrag werden als beitragspflichtige Betten die Betten 
gezählt, für die effektiv ein Beitrag gezahlt wird.

5 �Hier handelt es sich wiederum um eine geschätzte Größe. Die endgültige Größe hängt von der 
Steigerungsrate des Mitgliedsbeitrags Krankenhaus ab, die wegen des DKG-Beitrags 2020 noch 
offen ist (vgl. Fußnote 2).

6 �Für ambulante Rehabilitationseinrichtungen von Mitgliedern der Sparte Krankenhaus/Rehabili-
tation wird nur der hälftige Festbeitrag Rehabilitation angesetzt.
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